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Fürsten auf Betreiben des Erzbischofs von Trier (- Mainz und Köln 
waren gerade vakant -) und eines zufällig anwesenden Legaten im März 
1138 an ungewohntem Ort - nämlich Koblenz - zur Wahl“4. Engels 
bezeichnet die Wahl vom 7. März als „regelrechten Staatsstreich“ und 
unterstreicht ihre Unrechtmäßigkeit noch dadurch, daß er den Gewähl­
ten und seine Wähler im „Eilmarsch“ zur Krönung ziehen läßt5, die 
am 13. März im etwa 110 km entfernten Aachen stattfand. Goez und 
Engels sehen allerdings im Gegensatz zur älteren Forschung nicht mehr 
den Papst als treibende Kraft für das Geschehen, der die Wahl des Welfen 
aus Furcht vor seiner Macht habe verhindern wollen. Auch ich habe in 
meinem Aufsatz über die Wahlheiligkeit die Vorgänge in Koblenz in tra­
ditioneller Weise als Verletzung der ursprünglichen Abmachungen 
angesehen6. Mittlerweile bin ich überzeugt, daß diese Interpretation 
der Quellen, auch in ihrer „vom Nationalgefühl gereinigten Form“, 
nicht haltbar ist. Sie ist gleichsam ein „Findling“ in einer veränderten 
historiographischen Landschaft.
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In enger, aber kontradiktorischer Beziehung zu meinen Überlegun­
gen stehen aus dem Schrifttum der letzten Jahre, in dem die Wahl Kon­
rads III. ausnahmslos als irregulär angesehen wird7, die Thesen von 
Georg Scheibelreiter und Ursula Vones- Liebenstein. In seinem 1973 
erschienenen Aufsatz über den Regierungsantritt des römisch-deutschen 
Königs zeigt Scheibelreiter, daß ein König nicht allein aufgrund eines 
einzigen Aktes, sondern aufgrund einer Vielzahl zeitlich und örtlich 
getrennter Akte zum rechtmäßigen König wurde, die im Laufe des 
Hochmittelalters allmählich formalisiert wurden; diesem Forschungser­
gebnis stimme ich vorbehaltlos zu. Im Kapitel über die Thronerhebung 
Konrads III. faßt er sämtliche formalrechtlichen Fehler, mit denen die 


